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A8. Verordnung: Filmvorführerverordnung 197 4. 

ä6. beleud:ttungsanlage, und in der Behandlung der 
Filmrollen. Mit der praktisd:ten Ausbildung darf 
erst begonnen wi:rden, wenn beim Magistrat die 
Anmeldung erstattet wurde. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 6. Dezember 1974 betreffend die Aus
bildung und Prüfung von Filmvorführern 

(Filmvorführerverordnung 197 4) {2) Die praktisd:te Ausbildung ist an 60 Spiel
tagen des Ausbildungsbetriebes innerhalb eines 

Die Wiener Landesregierung hat besd:tlossen: ·1 halben Jahres durd:tzuführen. Der Ausbildungs
tag muß mindestens zwei aufeinanderfolgende 

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Wiener Kino-J Vorstellungen umfassen. Die Ausbildung kann 
gesetzes 1955, LGBI. für Wien Nr. 18, in 'der aud:t in versd:tiedenen Kinos vorgenommen 
Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 2/1967 werden. 
wird verordnet: 

Anmeldung zur Ausbildung 

§ 1. (1) Die beabsid:ttigte Ausbildung einer 
Person zum Filmvorführer ist spätestens eine 
Wod:te vor Beginn der Ausbildung vom Inhaber 
der Kinokonzession {Betriebsinhaber), in dessen 
Betrieb die Ausbildung erfolgen soll, beim 
Magistrat der Stadt Wien anzumelden. 

(2) Die Anmeldung hat den Namen, das 
Geburtsdatum und die Wohnadresse der aus
zubildenden Person und des Ausbildners, bei 
diesem überdies nod:t die Angabe über seine Vor
führgenehmigung, zu enthalten. Ferner die 
Angaben, zu weld:ter Zeit und in weld:ter 
Betriebsstätte die Ausbildung erfolgt. 

(3) Der Ausbildungswerber muß das 18. Lebens
jahr vollendet haben und sid:t vor der Prüfung 
(§ 4 Abs. 1) zur Feststellung der körperlid:ten 
Eignung einer Untersud:tung 'durd:t einen Amts
arzt des Magistrates unterziehen. Der Nad:tweis 
der Erreid:tung des Mindestalters der ·aus
zubildenden Person {Ausbildungswerber) ist der 
Anmeldung anzusd:tließen. 

Form und Dauer der praktisd:ten Ausbildung 

§ 2. (1) Die praktisd:te Ausbildung zum Film
vorführer hat in einem geeigneten Vorführraum 
eines Lid:ttspieltheaters mit mindestens zwei 
täglid:ten Vorstellungen unter Aufsid:tt eines ge
prüften Filmvorführers zu erfolgen, der min
destens zwei Jahre als Filmvorführer tätig war. 
Sie besteht in der Unterweisung zur Bedienung 
und Wartung der Vorführungsapparate, der son
stigen Hilfsgeräte und Einrid:ttungen des Bildwer
ferraumes sowie der übrigen elektrisd:ten Anlagen 
der Kinobetriebsstätte, insbesondere der Not-
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(3) Nad:t Beendigung der praktisd:ten Aus
bildung ist vom Betriebsinhaber und vom unter
weisenden Filmvorführer die Anzahl der Ver
wendungstage und die Art der Verwendung zu 
bestätigen. Der Magistrat kann eine überprüfung 
des Ausbildungsganges vornehmen. 

Ausnahme vom Erfordernis der praktisd:ten Aus
bildung 

§ 3. Von dem Erfordernis einer praktisd:ten 
Ausbildung im Sinne des § 2 ist nad:t einer 
mindestens zweijährigen einsd:tlägigen ted:tnisd:ten 
Tätigkeit in der Filmindustrie oder einer ebenso 
langen, sid:t vorwiegend auf Vorführungsapparate 
beziehenden selbständigen oder unselbständigen 
Tätigkeit im Med:tanikergewerbe oder bei Aus
übung eines Lehrberufes auf dem Gebiete der 
Elektro-, Radio- oder Kinoted:tnik abzusehen, 
sofern hierüber durd:t ein .Zeugnis über die Art 
und Dauer der Tätigkeit der Nad:tweis erbrad:tt 
wird. 

Zulassung zur Prüfung 

§ 4. (1) Das Ansud:ten um Zulassung zur 
Prüfung ist innerhalb eines Jahres nad:t Beendi
gung der praktisd:ten Ausbildung beim Magistrat 
einzubringen; diese Frist ist in begründeten 
Fällen, wie bei Krankheit, Präsenzdienst, Ande
rungen des Aufenthaltsortes usw„ durd:t Besd:teid 
zu erstrecken. 

(2) Der Magistrat hat bei Zutreffen und Er
füllung der in den §§ 1, 2 und 3 geforderten 
Voraussetzungen den Kandidaten sd:triftlid:t zu 
einer innerhalb von vier W od:ten ab dem Ein
langen des Antrages zur Zulassung abzuhaltenden 
Prüfung einzuladen. 
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